voestalpine AG

ACCESSIBILITY STATEMENT

Diese Erkldrung wurde am18/02/2025 erstellt.

Angaben gemdB Barrierefreiheitsgesetz (BaFG).

Die voestalpine AG ist bemiiht, ihre Websites im Einklang mit dem Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) idgF zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019
Uber den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen barrierefrei zugé&nglich zu
machen.

Diese Erkldrung zur Barrierefreiheit gilt fir die Webseite https://www.voestalpine.com/blog.

STAND DER VEREINBARKEIT MIT DEN
ANFORDERUNGEN

Diese Website ist wegen der folgenden Unvereinbarkeiten und Ausnahmen teilweise mit
Konformitétsstufe AA der "Richtlinien flr barrierefreie Webinhalte Web - WCAG 2.1" beziehungsweise
mit dem geltenden Europdischen Standard EN 301 549 V 3.2.1 (2021-03) vereinbar.

NICHT BARRIEREFREIE INHALTE

Die nachstehend aufgefiihrten Inhalte sind aus den folgenden Griinden nicht barrierefrei (BaFG):

a) Unvereinbarkeit mit dem BaFG

»  C.9.1.1.1 - FUr einige nicht-textliche Inhalte, die Ihnen présentiert werden, gibt es keine
gleichwertige textliche Alternative, die denselben Zweck erflillt;

»  C.9.1.3.1 - In einigen Fdllen kdnnen Informationen, Strukturen oder Zusammenhdénge, die durch
die Darstellung von Seiten vermittelt werden, nicht programmatisch bestimmt werden (oder sind
nicht Uber Text verfligbar);

»  C.9.1.4.17 - In einigen Fdllen wurde die Farbe allein zur Kennzeichnung eines Zwecks oder zur
Unterscheidung einer Information oder Funktion verwendet;

»  C.9.1.4.3 - Die visuelle Darstellung von Text und Bildern, die Text enthalten, weist nicht immer das
erforderliche Mindestkontrastverhdltnis auf, abgesehen von den in den Vorschriften
vorgesehenen Ausnahmen (z. B. bei Logos);

»  C.9.1.4.4 - Einige Texte, mit Ausnahme von Untertiteln und Bildern, die Text enthalten, kbnnen
nicht auf bis zu 200 Prozent skaliert werden, ohne dass unterstiitzende Technologien eingesetzt
werden missen und ohne dass Inhalt und Funktionalitét verloren gehen;

»  C.9.1.4.10 - Inhalte, die keine zweidimensionale Darstellung erfordern (z. B. Datentabellen oder
Karten), werden bei einer GroBendnderung nicht neu angeordnet;

»  C.9.1.4.17 - Bei einigen wesentlichen Komponenten, selbst in verschiedenen Zustdnden,
Uberschreitet der Farbkontrast im Vergleich zu benachbarten Elementen nicht das Verhdltnis 3:1;
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»  C.9.1.4.13 - In einigen Fdllen, in denen der Mauszeiger (Hover) oder der Tastaturfokus einen
Inhalt sichtbar macht und verbirgt, gibt es keinen Mechanismus, um den zusdtzlichen Inhalt zu
entfernen, ohne den Mauszeiger oder den Tastaturfokus zu bewegen, der Mauszeiger kann nicht
auf den zusdtzlichen Inhalt bewegt werden, ohne dass er verschwindet, oder der zusd&tzliche
Inhalt bleibt sichtbar, bis das Hover- oder Fokusereignis entfernt wird, der Benutzer ihn 16scht
oder seine Informationen nicht mehr gliltig sind, auBer in bestimmten Ausnahmefdllen;

»  C.9.2.1.7 - Einige Features kénnen nicht Uber die Tastatur (oder eine dhnliche
Eingabeschnittstelle) aktiviert werden;

»  C.9.2.4.1 - Es gibt keinen Mechanismus zum Uberspringen von Inhaltsblécken, die sich auf
mehreren Webseiten wiederholen;

»  C.9.2.4.3 - Auf einigen Webseiten, die sequentiell durchlaufen werden k&nnen und auf denen die
Navigationsreihenfolge die Bedeutung und Funktionsweise beeinflusst, erhalten einige Objekte,
die den Fokus erhalten kdnnen, diesen nicht in einer Reihenfolge, der ihre Bedeutung und
Funktionsweise bewahrt;

»  C.9.2.4.4 - Der Zweck bestimmter Links |dsst sich nicht aus dem Linktext oder aus dem Linktext
samt nebenstehendem Inhalt ermitteln;

»  C.9.3.3.2 - In manchen Fdllen werden keine Beschriftungen oder Anweisungen angezeigt, wenn
der Inhalt Eingaben seitens des Benutzers erfordert;

»  C.9.4.1.2 - In einigen Fdllen sind die Komponenten der Benutzeroberfidche (einschlieBlich:
Elemente eines Formulars, Links und skripterzeugte Komponenten...), der Name, die Rolle, der
Status, die Eigenschaften und die Werte nicht korrekt oder nicht gesetzt oder der Benutzer und
seine assistiven Technologien werden nicht benachrichtigt, wenn sich diese dndern;

b) UnverhdltnismdBige Belastung
Die in der Webseite enthaltenen PDF barrierefrei umzusetzen sowie die Erstellung Erérterung in leichter
Sprache stellt aktuell eine unverhd&ltnismd@Bige Belastung dar. Sie bilden daher eine Ausnahme.

c) Die Inhalte fallen nicht in den Anwendungsbereich der anwendbaren Rechtsvorschriften
Eine Fassung in Gebdrdensprache ist nicht zwingend erforderlich.

ERSTELLUNG DIESER ERKLARUNG ZUR
BARRIEREFREIHEIT

Die Bewertung der Vereinbarkeit der Website mit dem BaFG zur Umsetzung der Anforderungen der
Richtlinie (EU) 2019/882 erfolgte in Form einer Uberpriifung nach WCAG 2.1 im Konformitdtslevel AA im
Mai 2025.

Diese Erkldrung wurde am 28/02/2025 aktualisiert.
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FEEDBACK UND KONTAKTANGABEN

Die Angebote und Services auf dieser Website werden laufend verbessert, ausgetauscht und ausgebaut.
Dabei ist uns die Bedienbarkeit und Zugdnglichkeit ein groBes Anliegen.

Wenn lhnen Barrieren auffallen, die Sie an der Benutzung unserer Website hindern - Probleme, die in
dieser Erkl@rung nicht beschrieben sind, Mé&ngel in Bezug auf die Einhaltung der
Barrierefreiheitsanforderungen - so bitten wir Sie, uns diese per E-Mail mitzuteilen. Wir werden |hre
Anfrage prifen und Sie ehestmdglich kontaktieren.

Bitte senden Sie uns sédmtliche Mitteilungen und Anregungen an info@voestalpine.com. Bitte

beschreiben Sie das Problem und fuhren Sie uns die URL(s) der betroffenen Website oder des Dokuments
an.

DURCHSETZUNGSVERFAHREN

Bei nicht zufriedenstellenden Antworten aus oben genannter Kontaktmd&glichkeit kdnnen Sie sich mittels
Beschwerde an das Sozialministeriumservice der Landesstelle Oberdsterreich wenden.

Kontakt:

GruberstraBe 63, 4021 Linz

Tel: 0732/7604-0

Fax: 0732/7604-4400

E-Mail: post.oberoesterreich@sozialministeriumservice.at

Die Beschwerden werden von dem Sozialministeriumservice dahingehend gepriift, ob sie sich auf
VerstdBe gegen die Vorgaben des Barrierefreiheitsgesetz, insbesondere Méngel bei der Einhaltung der
Barrierefreiheitsanforderungen, durch den Bund oder einer ihm zuordenbaren Einrichtung beziehen.
Sofern die Beschwerde berechtigt ist, hat das Sozialministeriumservice dem Bund oder den betroffenen
Rechtstrdgern Handlungsempfehlungen auszusprechen und MaBnahmen vorzuschlagen, die der
Beseitigung der vorliegenden Méngel dienen.

voestalpine


mailto:info@voestalpine.com
mailto:post.oberoesterreich@sozialministeriumservice.at

	Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen
	Nicht barrierefreie Inhalte
	Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit
	FEEDBACK UND KONTAKTAngaben
	Durchsetzungsverfahren

